
8.Afrika-Wallfahrt nach Einsiedeln

[Marco Schmid/eko] Am Samstag, 25. August,

pilgern die Afrikaner/-innen der Schweiz

und Freunde des afrikanischen Kontinents

zum 8. Mal zur schwarzen Madonna von

Einsiedeln. Es werden etwa 350 Pilger/

-innen aus allen Nationen Afrikas erwartet.

Mehrere afrikanische Chöre werden den

Anlass musikalisch untermalen.

Kreuzweg, Eucharistiefeier und Teilete

Die Wallfahrt beginnt um 10.30 Uhr mit

der Versammlung der Pilger/-innen vor der

Klosterkirche. Von dort startet der Kreuz-

weg, der mit Liedern aus verschiedenen af-

rikanischen Ländern ergänzt wird. Höhe-

punkt ist die Eucharistiefeier um 12.30 Uhr

in der Klosterkirche. Ihr steht der Abt des

Klosters Einsiedeln, Urban Federer, vor.

Die Teilnehmenden sind eingeladen, ein

Picknick mitzubringen und dieses nach

dem Gottesdienst mit anderen auf dem

Schulhof des Klosters zu teilen. Einzelne

Regionalgruppen werden auch afrikanische

Spezialitäten vorbereiten, und die afrikani-

schen Chöre werden Lieder aus der Heimat

singen.

Bedeutung der afrikanischen Wallfahrt

Mit der afrikanischen Wallfahrt können die

in der Schweiz lebenden Afrikaner/-innen

den Glauben auf ihre Art und Weise zum

Ausdruck bringen, und gemeinsam für ihre

neue Heimat, für die afrikanischen Länder

und ihre Angehörigen beten.

Die Wallfahrt soll aber auch auf die Präsenz

der afrikanischen Christen in der Schweizer

Kirche aufmerksam machen und die Begeg-

nung mit Einheimischen fördern. Alle Inte-

ressierten, unabhängig der Herkunft, sind zur

afrikanischen Wallfahrt eingeladen.

Neben Deutsch, Französisch, Italienisch

und Englisch werden an diesem Anlass

auch Lingala, Igbo, Tygrinna und andere af-

rikanische Sprachen zu hören sein. Die

Hauptsprachen der Wallfahrt sind Deutsch,

Französisch und Englisch. Entsprechend

wird ein dreisprachiges Wallfahrtsbüchlein

vorliegen.

1511. bis 31. August 2018

Persönlich

Wider die
Entsolidarisierung

In einer grossen Schweizer Tageszeitung

warnte kürzlich der Experte für Sozialversiche-

rungsrecht, Thomas Gächter, davor, dass die

Renten in naher Zukunft weiter drastisch sin-

ken würden. Eine ganze Generation würde ver-

schaukelt.

Dies ist nur eine von vielen beunruhigenden

Meldungen, die unsere Sozialwerke betreffen.

Was einst sicher und solide erschien, ist nun

brüchig und in Frage gestellt. Beunruhigender

als die sinkenden Rentenzahlungen ist je-

doch, die schleichende Entsolidarisierung zwi-

schen den Generationen.

Der Konsens, die jüngere Generation sorge

für die ältere, weil die ältere Generation die

jüngere aufgezogen hat, gilt nicht mehr. Da

ist im Alltag die Rede von «Luxusrentnern»,

von der «Herrschaft der Alten über die Jun-

gen» und von «älteren Arbeitsplatzbesit-

zern», die den Jungen die Zukunft verwei-

gern.

Als Christen und Christinnen dürfen wir

dieses Aufspalten der Gesellschaft nicht dul-

den. Eine Generation darf nicht gegen die an-

dere ausgespielt werden, nur weil die Markt-

wirtschaft sinkende Renten fordere. Wir dür-

fen uns von Papst Franziskus ermutigen

lassen, der bereits vor Jahren, die Ausgren-

zung der älteren Generation verurteilt hat. Es

wäre gut, wir würden uns auf die ursprüngli-

che Bedeutung des Elterngebotes rückbesin-

nen. Dem Elterngebot geht es nicht um eine

pädagogische Zurechtweisung pubertierenden

Fehlverhaltens, sondern um die Pflicht der

jüngeren Generation, für die ältere zu sorgen,

«damit du lange lebst und es dir gut geht, in

dem Land, das der Herr, dir gibt» (Dtn 5,16).

Manfred Kulla, Oberarth

dr.kulla@bluewin.ch

Auch an der kommenden Afrika-Wallfahrt wird es lebendig zu und her gehen. Bild: Vera Rüttimann

Altendorf
Lachen
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Kirchliche Neuigkeiten
Veranstaltungen

Kirche Schweiz

Jugend und Kommunikation
[SBK/ns/eko] Dies ist das Hauptthema der Ta-

gung «Anavon», zu der die Kommission für

Öffentlichkeitsarbeit der Schweizer Bischofs-

konferenz (SBK) einlädt. Zu den Referenten

gehören Urban Federer, Abt des Klosters

Einsiedeln, und Martin Schmidt, Ex-

Bundesliga-Trainer. Die Tagung findet am

29. September in Bern statt.

«Anavon» (Rätoromanisch für «vor-

wärts») spricht primär junge Erwachsene

im Alter von 18 bis 30 Jahren an, «die an

Gott, an Glauben und an der Kirche interes-

siert sind», heisst es auf der gleichnamigen

Webseite. Auch Verantwortliche aus Kirche

und Jugendarbeit, Medien- und Kommuni-

kationsarbeitende sowie weitere an der The-

matik Interessierte sind eingeladen.

Auf dem Programm stehen Referate zum

Thema «Kommunikation der Hoffnung» –

mit Urban Federer, Abt des Klosters

Einsiedeln, dem Walliser Martin Schmidt,

dem ehemaligen Bundesliga-Fussballtrainer,

und Sarah-Maria Graber, Texterin und Jour-

nalistin. Auch Jugendbischof Alain de Rae-

my, Weihbischof des Bistums Lausanne,

Genf und Freiburg, wird an der Tagung an-

wesend sein. Ausserdem gibt es eine Podi-

umsdiskussion und weitere Programmpunkte

mit dem Fokus auf «Jugend und Kommuni-

kation», Workshops, Live-Konzerte, eine

Kunstausstellung und ein gemeinsames Ves-

per-Gebet.

Die kostenlose Anmeldung ist via Webseite möglich.

65 geweihte Schweizer Jungfrauen
[kath.ch/eko] In der Schweiz leben insgesamt

65 geweihte Jungfrauen. Gemäss Martin

Gächter, emeritierter Weihbischof des Bis-

tums Basel, leben 26 im Bistum Chur und 2

im Bistum St. Gallen. Im Bistum Basel sind

es 13, in Sitten 6 und 14 im Bistum Lau-

sanne, Genf und Freiburg. Im Bistum Luga-

no leben 4 geweihte Jungfrauen, 2 weitere

bereiten sich derzeit auf diesen Stand vor.

Die Schweizer Bischofskonferenz hat 2006

Empfehlungen für die Spendung der Jung-

frauenweihe verfasst.

Geweihte Jungfrauen geloben ihrem Bi-

schof Jungfräulichkeit. Gemäss den Empfeh-

lungen der Schweizer Bischofskonferenz ist

es auch in dieser Lebensform geboten, die

beiden anderen evangelischen Räte – Ar-

mut und Gehorsam – je nach den eigenen

Lebensumständen zu leben.

Die Art und Weise, wie geweihte Jungfrauen

ihr Charisma leben – stärker kontemplativ

oder aktiv – ist ihnen freigestellt. Einige von

ihnen sind in Wissenschaft und Lehre, ande-

re als Einsiedlerinnen oder in sozialen Diens-

ten tätig. Zudem können sie ganz allein woh-

nen, bei ihrer Herkunftsfamilie oder in einer

Gemeinschaft mit Gleichgesinnten.

Während des Zweiten Vatikanischen

Konzils (1962–1965) entdeckte die katholi-

sche Kirche diese Lebensform wieder.

Daraufhin erliess Papst Paul VI. am 31. Mai

1970 eine Instruktion, welche den Ritus der

Jungfrauenweihe wieder einführte. Laut ei-

ner Schätzung im Jahr 2016 gibt es derzeit

weltweit gut 5000 geweihte Jungfrauen.

Kanton Schwyz und Uri

Personelle Veränderungen

[eko] Der Mariannhiller Missionar Pater

Damian Weber (*1942) übernahm ab Au-

gust die Pfarradministration für die beiden

Kirchgemeinden Flüelen und Sisikon. Ihm

zur Seite steht als Vikar sein Ordensbruder

Pater Alistair Gogodo (*1987) aus Simbab-

we. Nach neunjähriger Tätigkeit als Pfarrad-

ministrator von Flüelen und Sisikon wirkt

Notker Bärtsch in Altendorf als mitarbei-

tender Priester. Weiterhin bleibt er Präsi-

dent des Verbandes Pfarreiblatt Urschweiz.

Pater Francis Alakkalkunnel (*1962 in

Kerala, Südindien), Ordensmitglied der

Vinzentiner Kongregation (VC) wirkt seit

Anfang August in Arth.

Ihr Pastoraljahr absolvieren in Einsiedeln

Steffen Michel, in Schwyz Andreas Egli, in

Brunnen Fabio Theus, in Lachen Matthias
Tonazzi und in Goldau Mike Qerkini.

Wallfahrt der KAB ins Kloster Au
[MT/eko] Die jährliche gemeinsame Wallfahrt

der KAB Sektionen aus Uri und Schwyz

führt am Fr., 24. August, ins Benediktinerin-

nenkloster Au in Trachslau bei Einsiedeln.

Das Frauenkloster entstand aus einer Sied-

lung von Waldschwestern und wurde 1359

erstmals urkundlich erwähnt.

Treffpunkt ist um 18.45 Uhr beim Kloster.

Um 19 Uhr beginnt der Gottesdienst mit

Pfarrer Pater Basil Höfliger mit anschliessen-

der Einführung in die Geschichte des Klos-

ters. Für das leibliche Wohl ist nach dem

Gottesdienst im Chlösterlihof gesorgt. Für

die Organisation ist die KAB Einsiedeln zu-

ständig.

KAB-Sektionen oder Einzelpersonen melden sich

bis Mi., 15. August, bei Monika Tschümperlin,

✆ 079 288 75 71 oder mo-t@bluewin.ch

Familienwallfahrt Einsiedeln
[pd/eko] Das Kloster Einsiedeln führt zum 3.

mal in Folge Am So, 12. August, eine Fami-

lienwallfahrt durch. Es sind junge Familien –

Eltern und Kinder – zum gemeinsamen Got-

tesdienst (11 Uhr: Eucharistiefeier im Orato-

rium mit Abt Urban), zu Begegnung und

Austausch und zu leiblicher und geistlicher

Stärkung eingeladen. Ab 14 Uhr gibt es eine

Bildbetrachtung mit Pater Jean-Sébastien,

und ein Spezialprogramm für Kinder und

Jugendliche. Um 16 Uhr findet die Familien-

wallfahrt mit dem Segen in der Gnadenkapel-

le ihren Abschluss.

Weitere Informationen:

w www.kloster-einsiedeln.ch/?id=1347

Ewige Profess in Einsiedeln
[pd/eko] Im Kloster Einsiedeln legte F. Francis-

co Deighton (*1966) die Feierliche Profess ab.

Der Niederländer studierte analoge und digita-

le Technik sowie technische Informatik. Im

Kloster ist er verantwortlich für den Informa-

tik-Bereich in den verschiedenen Abteilungen

und in den Aussenstationen. Im vergangenen

Jahr schloss er eine Ausbildung für Geistliche

Begleitung erfolgreich ab.

Priester Hans Leu gestorben
[kath.ch/eko] Hans Leu, geboren 1939 in Alt-

dorf, verstarb am 21. Juli an seinem langjäh-

rigen letzten Wirkungsort in der Region

Khomas in Namibia. Er wurde 1966 in sei-

ner Heimatgemeinde Altdorf zum Priester

der Diözese Chur geweiht, absolvierte dann

drei Vikariate im städtischen Umfeld. In

der Sprachheilschule in Steinen wirkte er

drei Jahre als Spiritual und weitere drei Jah-

re als Religionslehrer und Seelsorger, am

Theresianum in Ingenbohl 1978 bis 1987

war er Bundespräses des Schweizerischen

Jungwachtbundes. 1988 zog er als Weltpries-

ter in einen missionarischen Einsatz nach

Namibia, wo er in Pfarreien sowie als Aus-

bildner des kirchlichen Personals, als

Bischofsvikar und Supervisor des Arts-Per-

formance-Centre.

Die Beisetzung von Hans Leu erfolgte in Namibia.

Der Gedenkgottesdienst findet am Sa, 25. August,

um 9.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Martin, Alt-

dorf, statt.

Pater Alistair Gogodo und Pater Damian Weber

wirken fortan in Sisikon und Flüelen.

Bild: Paul Gwerder, Urner Zeitung
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Mit Humanae vitae hat die Kirche viel Kredit verspielt

Vor 50 Jahren veröffentlichte Papst Paul VI. das Lehrschreiben «Humanae vitae» über Empfängnisverhü  -

tung und sorgte damit für einen Skandal. Die negative Spirale, die dieses Schreiben ausgelöst hat, wirkt

bis heute nach, glaubt Daniel Bogner, Professor für Moraltheologie und Ethik an der Universität Freiburg.

Von Martin Spilker / kath.ch / eko

Wenn Sie heute «Humane vitae» hören,

woran denken Sie?

Daniel Bogner: An eine Etappe der Kirche,

in der sich das Lehramt auf problematische

Weise vom Kirchenvolk entfremdet und ei-

nen guten Teil seiner inneren Autorität ver-

loren hat. Das II. Vatikanische Konzil zwi-

schen 1962 und 1965 war beim Thema Fa-

milienplanung – wohlweislich – zurück-

haltend. Mit «Humanae vitae» hat sich die

Kirche dann viel Kredit verspielt, den sie

durch das Konzil und seine Impulse bei vie-

len Menschen gewonnen hatte.

Bereits vor 50 Jahren wurde das Dokument

abgelehnt. Welche Bedeutung hat es heute?

Die theologisch-ethische Bedeutung und

vor allem seine reale Wirkung halten sich in

engen Grenzen. Viele Katholiken stossen

sich daran, dass in diesem Schreiben die

Würdigung des Gewissens überhaupt nicht

vorkommt. Damit wird eine Sicht vom

Menschen vorgelegt, die wieder hinter die

Standards des Konzils zurückfällt, wie sie

dort etwa im Beschluss zur Religionsfreiheit

formuliert worden waren.

Es ist die Idee eines mündigen, zu Verant-

wortung fähigen Menschen, dem Freiheit

zugemutet werden kann. «Humanae vitae»

unterläuft diese Aussagen und hat viele ge-

öffnete Türen wieder zugestossen. Die Men-

schen fühlen sich in ihrer Urteilskompe-

tenz – zumal in einer Frage der persön -

lichen Lebensführung – nicht ernst

genommen.

Können Sie das konkretisieren?

«Humanae vitae» verleitet offenbar zu irr-

tümlichen Aussagen. Dazu zählt etwa die

Verknüpfung von Empfängnisverhütung

und Schwangerschaftsabbruch, wie das

kürzlich der Churer Bischof Vitus Huonder

gemacht hat. Es handelt sich bei beiden

Sachverhalten um voneinander verschiedene

Fragestellungen, die ethisch unterschiedlich

zu bewerten sind.

In Bezug auf die Empfängnisverhütung

von einer «Kultur des Todes» zu sprechen,

ist grotesk. Es wird der Realität, in der Men-

schen sich heute befinden, nicht gerecht

und bringt nur zum Ausdruck, wie weit

man sich kirchlich von der Wirklichkeit

entfernt hat.

Es hiess selbst aus Kirchenkreisen, die katho-

lische Kirche habe die Kompetenz verloren,

zu solchen Themen Stellung zu beziehen.

Der eigentliche Fehler von «Humanae vi-

tae» aus meiner Sicht ist, dass er unter dem

schönen Titel «Weitergabe des Lebens» al-

lein auf die biologischen und technischen

Aspekte der Fortpflanzung eingeht. Zugrun-

de gelegt wird dabei ein festgefahrenes Ver-

ständnis einer «Schöpfungsordnung», aus

der vermeintlich eindeutig abzulesen sei,

welches Verhalten des Menschen gut und

richtig ist.

Nach dem Schreiben zweifelten viele Leu-

te, ob das katholische Lehramt wissenschaft-

liche Erkenntnisse überhaupt wahrnimmt

und akzeptiert. Im Konzil hatte sich die Kir-

che dafür noch sehr offen gezeigt.

«Weitergabe des Lebens» wird vor allem

zeugungsorientiert und nicht, wie man das

auch verstehen könnte, erziehungsorientiert

verstanden. Da hätten viele Paare und El-

tern durchaus Unterstützung und guten Rat

nötig und wären dankbar, wenn die Kirche

sich für die grosse Aufgabe interessiert, wie

aus jungen Menschen reife Persönlichkeiten

werden können.

Auch in andern Fragen von Partnerschaft wie

Scheidung oder Homosexualität sieht sich die

katholische Kirche mit ihrer festen Linie

hartem Wind ausgesetzt.

Scheidung, Homosexualität, Abtreibung

und Empfängnisverhütung – das sind alles

grundverschiedene Dossiers, die im Einzel-

nen angeschaut und unterschiedlich bewer-

tet werden müssen. Wer alles in einen Topf

wirft, verkennt die Fähigkeit der theologi-

schen Tradition, zu differenzierten und an-

gemessenen Einschätzungen zu gelangen,

die lebensförderlich sind und in Einklang

mit der Botschaft vom lebensfreundlichen

Gott stehen.

«Selbstbestimmung oder Gehorsam» –

vor diese Alternative wird man als Christ

häufig gestellt. Genau darin besteht aber

der Fehler. Es in diesem Gegensatz zu for-

mulieren, ist Ausdruck einer bestimmten

kirchenpolitischen Ideologie. Es verkennt,

dass auch die Fähigkeit zur ethischen

Selbstbestimmung Teil der Schöpfungsord-

nung ist und dass es nicht darum geht, ein-

fach blind zu gehorchen.

Wenn die Kirche keine mündige, verant-

wortungsbewusste Gläubige mehr hat, ist

sie bankrott. Eine dem kritischen Gewis-

sensurteil verpflichtete Selbstverantwortung

ist letztlich das grössere Glaubenszeugnis

als der fraglose, blinde Gehorsam. Wo die

Kirche hierfür sensibel ist, hören ihr die

Menschen auch zu, schenken ihr Vertrauen.

Und wo wird das heute spürbar?

Es ist eine Herausforderung und hängt sehr

stark von der Sprache, vom Stil ab, mit der

sich die Kirche zu Wort meldet. Wo Men-

schen sich Orientierung wünschen, da wol-

len sie auch als Persönlichkeiten ernst ge-

nommen werden, nicht bevormundet.

Fortsetzung auf Seite 4

Daniel Bogner konstatiert Entfredmung und

Autoritätsverslust der Kirche. Bild: zVg

«Humanae vitae hat viele geöffnete
Türen wieder zugestossen.»

Daniel Bogner
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Fortsetzung von Seite 3

Der Papst und viele Bischöfe haben wohl ein-

gesehen, dass «Humanae vitae» ein Fehler

war und dass es nicht die erste Aufgabe der

Kirche ist, sich derart konkret in die Lebens-

führung der Menschen einzuschalten.

Und natürlich gibt es heute «Kulturen

des Todes», zu denen man dringend Stel-

lung beziehen sollte, etwa die Lebensfeind-

lichkeit eines Turbokapitalismus und einer

Leistungsgesellschaft, in der es darauf an-

kommt, sich von Anfang an gut zu verkau-

fen und darzustellen, um Anerkennung zu

finden und in der beinahe alles über den

Geldwert bewertet und entschieden wird.

Hierzu wäre die Stimme der Kirche drin-

gend nötig. Mit «Humanae vitae» hat sie

sich hingegen auf ein Terrain begeben, bei

dem sie aus der Defensive gar nicht mehr

hinauskommt.

«Humanae vitae» bleibt ein kirchliches Lehr-

schreiben. Was soll damit heute in der Seel-

sorge gemacht werden?

«Humanae vitae» ist ein offizielles Doku-

ment, mit dem ich mich natürlich auseinan-

dersetze – ganz einfach, weil es ja existiert.

Viele Aussagen darin sind auch richtig und

wertvoll, etwa über die Qualität von Ehe

und den Respekt, den Partner sich in einer

Beziehung schulden. Aber dies wird eben

überdeckt durch die einschlägigen Aussagen

zur Empfängnisverhütung. Die Kirche ist in

der Pflicht, Menschen, die sich durch solche

Äusserungen von ihr entfernen, zurückzuge-

winnen.

Aus meiner Sicht eignet sich das Doku-

ment nicht, um heute mit Menschen über

Fragen gelingender und verantwortungsvoll

gelebter Beziehung ins Gespräch zu kom-

men. «Humanae vitae» wird als ein Verbots-

text wahrgenommen. Kirche sollte aber

nicht eine Instanz sein, die Menschen etwas

verbietet, sondern die Menschen zu etwas

einlädt und ermutigt.

Die «Schweizer Kirchenzeitung» SKZ hat in ihrer

aktuellen Ausgabe (Nr. 13) der Enzyklika «Huma-

nae vitae» einen Schwerpunkt gewidmet.

Wer interessiert sich heute noch für
«Humanae vitae»?

Kommentar von kath.ch-Redaktor M. Spilker

Die sogenannte «Pillenenzyklika», die Papst

Paul VI. vor 50 Jahren veröffentlichte, be-

sorgte der katholischen Kirche einen mäch-

tigen Imageschaden. Mit einer Führung, die

Beteiligte zu Wort kommen lässt, lassen sich

solche Abstürze vermeiden.

Der Sturm der Entrüstung, den vor 50

Jahren das päpstliche Lehrschreiben «Hu-

manae vitae» über Empfängnisverhütung

bis weit in katholische Milieus ausgelöst hat,

hält sich heute in Grenzen. Vielleicht noch

ein bissiger Kommentar auf Facebook, da

und dort Kopfschütteln, wenn ein solches

Schreiben wie kürzlich durch den Churer

Bischof Vitus Huonder heute noch durch

und durch verteidigt wird.

Die Debatte um «Humanae vitae» hat

deutlich gemacht, dass lehramtliche Äusse-

rungen von den Gläubigen nicht mehr ein-

fach geschluckt werden. Das ist auch gut so.

Das II. Vatikanische Konzil hatte gezeigt,

dass das, was den katholischen Glauben

ausmacht, nicht allein durch einige wenige

Kirchenamtsvertreter festgelegt werden

kann. Regeln und Vorschriften sind kein ge-

eignetes Mittel, um Gemeinschaften mündi-

ger Christen zu stärken.

Dass es anders geht, ist auch in der katho-

lischen Kirche zu sehen. Ja, das funktioniert

sogar zum Thema Familie und Partnerschaf-

ten, wie die beiden Bischofssynoden 2014

und 2015 und das daraus entstandene Do-

kument «Amoris Laetitia» zeigen. Die Kir-

chenleitung kann und soll sich zu diesen

Themen äussern. Sie stösst aber sicher auf

offenere Ohren, wenn sie zuvor mit den

Menschen im Gespräch ist, die von ihren

alltäglichen Erfahrungen erzählen können.

Der katholischen Kirche wird heute wohl

in vielen Fällen zu Unrecht vorgeworfen, sie

habe ein verkrampftes Verhältnis zu Sexua-

lität und Partnerschaft. Denn was in Pfarrei-

en, durch Fachstellen und selbst von höhe-

ren Leitungsebenen an Offenheit gegenüber

nicht kirchenrechtsmässigen Lebensformen

vorgelebt wird, hat nichts mit Keuschheits-

gürtelmoral zu tun. Nichtsdestotrotz ist es

wichtig, Kritik ernst zu nehmen und sich

immer wieder dem Gespräch zu stellen.

Es wird weiter Differenzen geben und nicht

alle Katholiken werden mit der katholischen

Ehelehre einverstanden sein. Widerspruch

trägt dazu bei, die eigene Haltung zu schär-

fen. Gute Führung besteht zu einem grossen-

Teil aus Zuhören. Die Kunst dabei ist, den

Kreis der Leute, welche die Entscheidungsträ-

ger beraten, weit zu fassen. So weit, dass Dif-

ferenzen auch wirklich zur Sprache kommen

und ausgetragen werden können.

Fernsehsendungen

Wort zum Sonntag

11.8.: Arnold Landtwing, Einsiedeln

18.8.: Christoph Jungen

25.8.: Catherine McMillan

Samstag, 20 Uhr, SRF 1

Katholischer Gottesdienst

Aus der Propsteikirche St. Trinitatis in

Leipzig.

19.8., 9.30 Uhr, ZDF

Sternstunde Religion. Meditation – wie

viel Optimierung verträgt das Leben?

Anna Gamma meditiert in der Wüste,

coacht Führungskräfte und führt in Lu-

zern ein Zentrum für Zen-Meditation

und Leadership. Wie sieht ihre Spiritua-

lität aus, und wie will sie konfessions-

freien Menschen Spiritualität nahebrin-

gen? Worin unterscheiden sich Rosen-

kranzgebet und Mantrasingen?

12.8., 10.30 Uhr, SRF 1

Radiosendungen

Katholische Predigten

12.8.: Eugen Koller, Luzern

19.8.: Mathias Burkart, Glattbrugg

10 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Guete Sunntig – Geistliches Wort

zum Sonntag

12.8.: Reinhard Eisner, Altdorf

15.8.: Thomas Meli, Alpnach

19.8.: Markus Steiner, Einsiedeln

26. 8.: Viktor Hürlimann, Erstfeld

Sonn- und Festtag: 8.15 Uhr,

Radio Central

Liturgischer Kalender

12.8.: 19. So im Jahreskreis Lesejahr B

1 Kön 19,4–8; Eph 4,30 – 5,2;

Joh 6,41–51

15.8.: Mariä Aufnahme in den Himmel

Offb 11,19a; 12,1–6a.10ab;

1 Kor 15,20–27a; Lk 1,39–56

19.8.: 20. So im Jahreskreis Lesejahr B

Spr 9,1–6; Eph 5,15–20;

Joh 6,51–58

26.8.: 21. So im Jahreskreis Lesejahr B

Jos 24,1–2a.15–17.18b; Eph 5,21–32;

Joh 6,60–69

Martin Lintner,

Professer für

Theologische Ethik

an der PRH Brixen,

zeichnet in seinem

Buch (Tyrolia Verlag,

2018) die wechsel-

volle Entstehungs-

geschichte des

Dokumentes nach.

Bild: Eugen Koller
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Die schwarze Madonna trägt jetzt Weiss und Grün

Verena Zwimpfer hat als Bachelor-Arbeit ein Kleid für die Einsiedler Madonna entworfen und gefertigt.

Darauf zu sehen ist ein Blumengarten auf weissem Grund. Zum Jubiläum von 888 Jahre Kloster Fahr,

schenkten die Schwestern der Gnadenmutter im Kloster Einsiedeln ebenfalls ein neues, grünes Gewand.

Sie gilt als die bestangezogene Dame Euro-

pas. Aus der Hochschule Luzern hat sie

jetzt ein weiteres Kleid erhalten: Verena

Zwimpfer aus Kriens hat für ihre Bachelor-

Arbeit in Textildesign eine Garderobe für

die Schwarze Madonna von Einsiedeln ent-

worfen und gefertigt. Auf dem Kleid ist der

Garten Marias dargestellt. Die Interpretation

dieses sog. «Hortus conclusus » (eingezäun-

ter Garten) verbindet Mariensymbolik und

Paradiesvorstellung, wobei der Garten

selbst für die jungfräuliche Gottesmutter

steht.

Entstanden ist die Garderobe in enger

Zusammenarbeit mit dem Kloster

Einsiedeln, das dafür seine Einwilligung ge-

ben musste. Von den weit mehr als 100 Ge-

wändern der Madonna sind heute 35 in Ge-

brauch. Anfang Juli schenkte Verena

Zwimpfer das Kleid dem Kloster. An Mariä

Himmelfahrt, am 15. August, wird die

Schwarze Madonna es tragen.

Maria ist eine grosse Frauengestalt in der

europäischen Kultur und wird vor allem im

Christentum verehrt. Ausdrucksformen der

Marienverehrung in der katholischen Kirche

sind Marienwallfahrten, wie sie zum Einsied-

ler Gnadenbild, der Schwarzen Madonna,

unternommen werden oder zahlreiche Dar-

stellungen Marias in der christlichen Kunst.

Der verschlossene Garten

Ab dem 15. Jahrhundert wird der Hortus

conclusus (latein. geschlossener oder ver-

schlossener Garten) zu einem beliebten und

weit verbreiteten Bildtypus, der marianische

Symbole in sich trägt. Die Jungfrau wird

mit dem «verschlossenen Garten» oder dem

«versiegelten Quell» des Hoheliedes (Salo-

mos, 4,12) in Beziehung gesetzt, wobei der

Garten selbst für die jungfräuliche Gottes-

mutter steht.

Klostergärten wurden häufig als Vorbild

für die Darstellungen genommen. Der Hor-

tus conclusus zeigt das irdische Paradies

und ist ein wichtiges Zentrum im Kloster.

In der schriftlichen Arbeit untersuchte die

Autorin die folgende Fragestellung :

Was bedeutet Hortus conclusus? Wie wird

er auf Bildern und in Räumen dargestellt?

Welche Elemente, welche Symbole, welche

Farben werden verwendet? Wie zeigt sich

die Einfriedung? Verändert sich das Bild

des Hortus conclusus im Laufe der Zeit?

Die Arbeit führt Informationen zur Mari-

enverehrung im Allgemeinen und jene zum

Gnadenbild Einsiedelns im Speziellen, zu

unterschiedlichen Mariendarstellungen und

Mariensymbole aus.

In ihrer künstlerisch-gestalterischen Ar-

beit stellte sie ein Kleid für die Schwarze

Madonna von Einsiedeln her. Dabei wird

als Motiv ein Hortus conclusus auf der Gar-

derobe dargestellt.

«Mit der Recherche in der schriftlichen

Arbeit kann ich die Elemente, Symbole und

Farben, welche ich für die Darstellung auf

dem Kleid verwende, gezielt einsetzen und

zu einem stimmigen Ganzen zusammenfü-

gen», führt die Künstlerin aus.

[DT/VZ/eko]

«Ich konnte alles, was ich gelernt habe, in einem eigenen Projekt anwenden», bilanzierte die 49-jährige Krienserin Verena Zwimpfer vor ihrem Marien- und

Jesuskleid. Bild: Dominik Thali
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Nichtwissen zählt beim Kleiderkauf nicht

Der Luzerner katholische Theologieprofessor Peter G. Kirchschläger nimmt auch die Schweizer Textil-

produzenten in die Pflicht, Menschenrechtsverletzungen in ihrer Produktionskette zu verhindern. Doch sie

trügen nicht allein Verantwortung: Die hätten auch der Staat und letztendlich der Konsument.

Von Boris Burkhardt / kath.ch / eko

Peter G. Kirchschläger kennt die Entschuldi-

gungsmuster, denen er sich auch in diesem

Podium wieder gegenübersieht: Der Profes-

sor der Theologischen Fakultät Luzern und

Leiter des dortigen Instituts für Sozialethik

hat immer wieder gehört, wie sich die Ver-

treter der Textilindustrie aus ihrer Verant-

wortung im Hinblick auf Menschenrechtsver-

letzungen in den Ländern ihrer Produktions-

kette herausreden. Auch wenn es am

Samstag im Zwinglihaus in Basel bei der

dritten «Basler Sommerakademie» beim Po-

dium unter anderem mit Nadja Bachmann,

Leiterin Technologie und Umwelt bei Swiss

Textiles, sehr ruhig und freundlich zuging,

bleibt Kirchschläger bei seiner Meinung.

Textil-Arbeitern wird Menschenwürde

verweigert

«Das sind Argumentationsmuster der Ex-

klusion. Wir nehmen für uns in Anspruch,

was wir anderen nicht zugestehen», sagt er

und spricht konkret von den Arbeitern in

Bangladesch, die mehr oder weniger als

Sklaven Textilien für die Schweiz verarbei-

ten: «Diese Argumentationsmuster legiti-

mieren, dass Menschen von der Menschen-

würde ausgeschlossen werden – noch für

ein paar Jahre.»

Damit bezieht er sich auf Bachmanns

Aussagen, es brauche Zeit, in allen Fabriken

die Arbeiter über ihre Rechte aufzuklären

und Arbeitsstandards durchzusetzen, und

die Schweizer Textilindustrie sei auch nur

Kundin dieser Fabriken. Schliesslich sei es

auch der Staat vor Ort, der die Menschen-

würde nicht durchsetze, sagte Bachmann

ausserdem. Kirchschläger sieht jedoch die

Konzerne «direkt oder als Komplize» an

den Menschenrechtsverletzungen beteiligt:

Vor allem in Entwicklungsländern hätten

sie grosse Macht und Einfluss.

Kirchschläger spricht in Bezug auf uns

europäische Konsumenten von einer geteil-

ten Verantwortung. Zum einen reiche es in

der heutigen digitalisierten Welt moralisch

nicht mehr aus, sich als Konsument auf den

Standpunkt zu stellen: Ich habe keine Infor-

mationen über das Produkt.

In der Fragerunde zu Beginn des Podi-

ums nach dem Kaufverhalten der Teilneh-

mer hatte Kirchschläger, ein hochgewachse-

ner Mann, gesagt, er frage in den Läden im-

mer nach der Herkunft der Textilien: «Ich

gehe auch wieder, wenn ich keine befriedi-

gende Auskunft bekomme, und verzichte

auch, wenn ich mal eine tolle Hose gefun-

den habe, die mir auf Anhieb passte.» Dabei

sei es auch ein falsches Denkmuster, dass

ethisch korrekte Kleidung teurer sein muss:

«Luxusmode achtet selten auf Nachhaltig-

keit.»

Markt für Produkte aus Sklavenarbeit

schliessen

Zum anderen sieht Kirchschläger aber klar

die Politik in der Pflicht, sowohl die natio-

nale wie die globale: Die bereits verbindlich

geltenden Menschenrechte müssten einfach

konsequenter durchgesetzt werden. Zudem

sollte ein ethisch handelnder Staat wie die

Schweiz keine Produkte aus Sklavenarbeit

auf den Markt lassen. So gebe es in Gross-

britannien und in den Niederlanden bereits

erste Urteile, die Firmen für ihre Menschen-

rechtsverletzungen auch ausserhalb der EU

verantwortlich gemacht hätten. Diese Hal-

tung des Staats ist aus Kirchschlägers Sicht

notwendig zur «Entlastung des Konsumen-

ten».

Dass sich in einem Land, in dem es schon

lange keine Frage der Ideologie mehr ist,

auf nachhaltige, biologisch gezogene oder

artgerecht gehaltene Nahrung zu achten,

noch immer nur eine kleine Minderheit Ge-

danken über die ethischen Komplikationen

bei der Textilherstellung macht, erklärt sich

Kirchschläger mit zwei Faktoren: «Erstens

die Distanz: Die Kuh auf der Weide sehen

wir selbst; die Fabrik in Bangladesch ist

weit weg.» Zweitens sei die mangelnde Bil-

dung in den Schulen verantwortlich, wo zu

wenig über Menschenrechte, nachhaltige

Entwicklung und das eigene Verhalten als

Konsumenten gesprochen werde.

Kirche soll den Sklaven eine Stimme sein

Die christliche Pflicht, auf ethische Mode zu

achten, leitet Kirchschläger von der Gottes-

ebenbildlichkeit des Menschen ab. Egal, ob

bei der Baumwollernte, in der Textilfabrik

oder auch bei den Verkäufern in den

Schweizer Läden: «Gott hat den Menschen

beziehungsfähig geschaffen, damit er in sei-

nem Auftrag Verantwortung für seine Mit-

menschen übernimmt.»

Dieselbe Pflicht zur Verantwortung gelte

auch für die Natur, die Gott laut Genesis

dem Menschen anvertraut habe. Deshalb

findet Kirchschläger, dass sich die Kirche

mehr für die Bewusstseinsbildung in Euro-

pa einsetzen und gleichzeitig den Sklaven

in Bangladesch und anderswo eine Stimme

sein müsse: «Das ist Teil der kirchlichen

Sendung.» Papst Franziskus sei hierbei ein

«sehr gutes Vorbild»: Er beziehe Position

für die Rechte aller Menschen, auch jener

am Rande der Gesellschaft.

Worauf achtet die Kirche bei Anschaffung

von Textilien?

Ob die Kirche, im Vatikan wie in den Pfar-

reien, bei der Anschaffung von Kleidung

und anderen Textilien allerdings selbst

ethische Grundsätze anwendet, ist für

Kirchschläger schwierig zu beurteilen: «Ich

kenne einzelne Pfarreien, die darauf ach-

ten; aber das ist sicher nicht flächende-

ckend der Fall.» Für die Glaubwürdigkeit

der Kirche hielte er es jedenfalls für gebo-

ten.

Das Podiumsgespräch fand im Rahmen der dritten

«Basler Sommerakademie» statt. Die zweitägige

Veranstaltung wurde vom Forum für Zeitfragen in

Basel und verschiedenen kirchlichen Stellen orga-

nisiert, darunter das ökumenische Pfarramt für

Industrie und Wirtschaft beider Basel.

Ethiker Peter Kirchschläger. Bild: zVg
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Pflegende Eltern und Angehörige entlöhnen

Wer Verwandte und nahestehende Personen pflegt, soll finanziell entschädigt werden. Diesen Vorschlag

hat der Bundesrat in die Vernehmlassung geschickt. Der Schweizerische Katholische Frauenbund (SKF)

und der Verband «Evangelische Frauen Schweiz» (EFS) wünschen weitergehende Massnahmen.

Von Georges Scherrer / kath.ch / eko

Der Bundesrat will die Vereinbarkeit von

Erwerbstätigkeit und Betreuung von Ange-

hörigen verbessern. Die Arbeit pflegender

Angehöriger bezeichnet er als einen wichti-

gen Teil der Gesundheitsversorgung. Drei

Massnahmen, welche den Pflegenden entge-

gen kommen, hat er in die Vernehmlassung

geschickt.

Der Bundesrat schlägt eine gesetzliche

Verpflichtung zur Lohnfortzahlung bei kur-

zen Abwesenheiten vor, wenn jemand ver-

wandte oder nahestehende Personen pfle-

gen muss. Solche «Kurzabsenzen» würden

von rund zwei Dritteln der Unternehmen

bereits heute gewährt und teilweise auch

abgegolten. Die neue Regelung würde laut

Bundesrat zu geschätzten Mehrkosten für

die Volkswirtschaft von rund 90 bis 150

Millionen Franken führen.

Bis zu 4000 Familien betroffen

Die zweite Massnahme sieht eine Entschädi-

gung für Eltern vor, die ein Kind betreuen,

das wegen einer Krankheit oder eines Un-

falls gesundheitlich schwer beeinträchtigt

ist. Davon seien jährlich bis zu 4000 Fami-

lien betroffen, schreibt der Bundesrat.

Eltern sollten künftig nach Ansicht des

Bundesrates einen Betreuungsurlaub von

maximal 14 Wochen innerhalb von 18 Mo-

naten nehmen können. Der Lohnausfall

würde analog zum Mutterschaftsurlaub

oder zum Lohnausfall von Dienstleistenden

in Armee oder Zivildienst durch das

Erwerbsersatzgesetz versichert. Der Bundes-

rat spricht von zusätzlichen Kosten in der

Höhe von 77 Millionen Franken.

Keine Strafe bei der AHV

Verbessert werden sollen die Betreuungsgut-

schriften für die AHV. Heute haben pfle-

gende Angehörige Anspruch auf eine Be-

treuungsgutschrift der AHV um Einkom-

mensausfälle auszugleichen, wenn die

pflegebedürftige Person eine Hilflosenent-

schädigung für «mittlere oder schwere Hilf-

losigkeit» beanspruche.

Die Betreuungsgutschriften sollen neu

bereits bei «leichter Hilflosigkeit» gewährt

werden, so der Vorschlag des Bundesrates.

Diese Betreuungsgutschriften sollen zudem

auf Konkubinatspaare ausgeweitet werden.

Diese Massnahme würde zu Mehrkosten

für die AHV von einer Million Franken pro

Jahr führen.

Personalmangel abfedern

Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die ver-

schiedenen Massnahmen nötig seien, damit

pflegende Angehörige im Berufsleben ver-

bleiben und zugleich den Mangel an Fach-

kräften abfedern können.

Für den Schweizerischen Katholischen

Frauenbund gehen die Vorschläge des Bun-

desrates in die richtige Richtung. Sorge-

und Erwerbsarbeit müssten konsequenter

in Verbindung gebracht werden, erklärte

der SKF auf Anfrage.

Gleichberechtigung auch für Pflegende

Die Betreuung von Angehörigen sei immer

noch weiblich. «Darum sind wir als Frauen-

Dachverband an diesem Thema dran.» Der

SKF werde sich mit dem Thema vertieft aus-

einandersetzen und seine Antwort auf die

Vernehmlassung vorbereiten.

Nicht einverstanden mit dem Bundesrat

ist der SKF, wenn er die Pflege Angehöriger

als «wichtigen Teil der Gesundheitsversor-

gung» bezeichnet. Aus Sicht des SKF müsse

die «Sorgearbeit als die wichtigste Arbeit

überhaupt» anerkannt werden, erklärte der

Frauenbund auf Anfrage.

Die in die Vernehmlassung gegebenen

Vorschläge bügelten bestehende Ungerech-

tigkeiten aus: «Wenn jetzt beispielsweise El-

tern unbezahlten Urlaub nehmen oder gar

ihre Stelle kündigen müssen, um ihr kran-

kes oder verunfalltes Kind zu pflegen, dann

erfüllen sie eine wichtige gesellschaftliche

Aufgabe, werden dafür aber bestraft.»

«Fehlen am Arbeitsplatz» fällt kaum ins

Gewicht

Wenn man die «Fehlzeiten von Arbeitneh-

menden» insgesamt ansehe, dann falle die

für Care-Arbeit verwendete Zeit «kaum ins

Gewicht». Für die Betroffenen aber gehe es

ans Lebendige. In diesem Bereich seien die

Vorschläge des Bundesrats eine wirkliche

Entlastung.

Auch die «Evangelischen Frauen

Schweiz» begrüssen die Vorschläge des

Bundesrates, erklärte die EFS-Präsidentin

Dorothea Forster. Oft falle die Betreuung

pflegebedürftiger Angehörigen in die letzte

berufliche Phase, «die für die Höhe der

Renten zentral ist».

«Minime» Abfederung bei der AHV

Eine «minime» Abfederung bei der AHV-

Berechnung sei nötig. Forster weist darauf

hin, dass Frauen heute im Alter massiv tie-

fere Renten als Männer hätten. Die EFS be-

grüssen es weiter, dass der Lohn nicht nur

bei der Pflege von Kindern, sondern auch

bei der Pflege von anderen Angehörigen bei

kurzen Abwesenheiten garantiert werden

soll. Die EFS finden es auch richtig, dass ein

Betreuungsurlaub für schwer kranke oder

verunfallte Kinder eingerichtet werde.

Wer Care-Arbeit leiste und Angehörige

pflege, befinde sich immer in einer sehr be-

lastenden Situation. Deshalb finden es die

EFS unerlässlich, dass Menschen, die unbe-

zahlte Care-Arbeit leisten, wenigstens «mi-

nim finanziell» abgesichert würden, wie das

die Vorlage vorsehe, so Dorothea Forster.

Kosten präziser erfassen

Angehörigenpflege werde heute gratis ge-

leistet. Wenn diese Arbeit nicht mehr unbe-

zahlt erfolge, werde die Gesellschaft «riesige

Summen aufwenden müssen». Die Lösung

über die Erwerbsersatzordnung für den Be-

treuungsurlaub sei sinnvoll, weil sie auch

KMUs erlaubt, ihre Mitarbeitenden bei ei-

nem schweren Schicksalsschlag zu unter-

stützen. Die Mehrkosten in der AHV müss-

ten diskutiert werden.

Mutter und Kind. Bild: © pixabay.com
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